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BETREFF  Beratungs- und Kontrollbesuch beim Bundeskriminalamt (BKA) am Standort Wiesba-

den in der Zeit vom 25. bis 29. April 2022 zur Überprüfung der datenschutzrechtlichen 

Vorgaben nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG); Beanstandung nach § 16 

Abs. 2 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
 

HIER  Ergebnis meiner KontrolleErgebnis meiner Kontrolle 
 

ANLAGEN  Fallliste (nur bei Datenschutz- und Geheimschutzbeauftragtem BKA)Fallliste (nur bei 

Datenschutz- und Geheimschutzbeauftragtem BKA) 
 

 

in der Zeit vom 25. bis 29. April 2022 habe ich beim BKA am Standort Wiesbaden einen Be-

ratungs- und Kontrollbesuch gemäß § 36a Abs. 2 und 3 SÜG i. V. m. § 36 SÜG i. V. m. § 16 

Abs. 2 BDSG zum Umgang mit personenbezogenen Daten im Rahmen von Sicherheits-

überprüfungen durchgeführt. 

Gegenstände meiner Kontrolle waren: 

 Personelle Ausstattung sowie Verfahrensabläufe in den Bereichen personeller Ge-

heim- und Sabotageschutz, 

 örtliche Gegebenheiten (Zutrittsrechte, Aufbewahrung und Vernichtung der Akten), 

 Informationsflüsse zwischen den Bereichen personeller Geheim- und Sabotage-

schutz, der personalverantwortlichen Stelle sowie Fremdfirmen/Dritten, 

 Inhalt der Sicherheitsakten, 

 elektronisch gespeicherte Dateien zu den Sicherheitsüberprüfungsverfahren. 

Seitens des BKA waren an der Durchführung der Kontrolle der behördliche Datenschutz-

beauftrage (bDSB) und der Geheim- und Sabotageschutzbeauftragte (GHB) beteiligt. 

Für die meinen Mitarbeitenden gewährte Unterstützung, die offene und kooperative Ge-

sprächsatmosphäre, die Bereitstellung der Sicherheitsakten zur Durchsicht im Dienstge-

bäude des BKAs sowie die Bereitschaft, Anregungen aufzunehmen und notwendige Ände-

rungen umzusetzen, danke ich dem BKA. 

I. Ergebnis der Kontrolle 

Die Kontrolle ergab, dass nicht alle Datenverarbeitungen durch das BKA im Sicherheits-

überprüfungsverfahren mit den datenschutzrechtlichen Anforderungen in Einklang ste-

hen. 
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Ich spreche für folgende beim BKA festgestellte Datenschutzverstöße folgende Bean-

standungen gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 BDSG aus:  

1. 

2. In sechs Fällen hat das BKA gegen § 19 Abs. 2 SÜG verstoßen, indem die Sicher-

heitsakte über die gesetzliche Vernichtungsfrist hinaus vorgehalten wurde.  

 

Darüber hinaus habe ich weitere Mängel bei der Verfahrensbearbeitung, Dokumentation 

von Sicherheitsüberprüfungen und der elektronischen Datenverarbeitung festgestellt. So-

fern nicht zugesagt wird, in angemessener Frist entsprechende Abhilfemaßnahmen zu tref-

fen, behalte ich mir vor, weitere Beanstandungen auszusprechen: 

3. Die elektronische Kommunikation seitens des BKA mit der betroffenen Person hat 

nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 SÜG i.V.m. § 64 BDSG verschlüsselt zu erfolgen, wenn hierbei 
in signifikantem Umfang personenbezogene Daten übermittelt werden oder ein-

zelne personenbezogene Daten eines besonderen Schutzes bedürfen. 

 

4. Da nach § 2 Abs. 1 SÜG eine Sicherheitsüberprüfung „auf Vorrat“ unzulässig ist, 

muss sich aus der Sicherheitsakte die Absicht ergeben, die betreffende Person mit 

einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit entsprechend dem jeweiligen Überprü-

fungsgrad (Ü1, Ü2, Ü2 Sabotageschutz, Ü3) zu betrauen. 

 

5. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unbeteiligter Dritter in den Sicher-

heitsakten verstößt mangels Rechtsgrundlage gegen deren Grundrecht auf infor-

mationelle Selbstbestimmung nach Art. 2 Abs. 1 i. V .m. Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz 

(GG). Die Daten sind in den Sicherheitsakten unkenntlich zu machen. 

6. Werden Dokumente bzw. Urkunden zur Sicherheitsakte genommen, die nicht aus-

drücklich in § 18 Abs. 1 und 2 SÜG aufgelistet sind, ist stets einzelfallbezogen zu 

prüfen, ob die Aufnahme der darin enthaltenen personenbezogenen Daten erfor-

derlich ist. Ist dies der Fall, sind Herkunft, Sachzusammenhang und Erforderlichkeit 

in nachvollziehbarer Weise zu dokumentieren. Ansonsten sind die betreffenden 

personenbezogenen Daten aus den Sicherheitsakten zu entfernen bzw. künftig 

nicht mehr aufzunehmen. 
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7. Wird festgestellt, dass eine betroffene Person keine sicherheitsempfindliche Tätig-

keit mehr ausübt, ist gemäß § 18 Abs. 1 SÜG das konkrete Ausscheidedatum zu er-

mitteln und als fristauslösendes Ereignis in der Sicherheitsakte zu vermerken. Ver-

nichtungs- und Löschfristen sind auf dieser Basis nach §§ 19 Abs. 2, 22 Abs. 2 SÜG 

tagesgenau zu berechnen und ggf. zu korrigieren.  

8. Die Nachberichte an das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) über vernichtete 

Sicherheitsakten sind mangels Rechtsgrundlage für ihre Aufbewahrung umgehend 

zu vernichten und in Zukunft nicht mehr vorzuhalten.  

9. Die Freitextfelder in den elektronischen Dateien sind ausschließlich mit den nach 
§ 20 Abs. 1 i. V. m. § 13 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 SÜG zulässigen Daten zu befüllen. Unzuläs-

sige Daten sind gemäß § 22 Abs. 2 Satz 3 SÜG umgehend zu löschen. 

 
10. Für die zur Aufgabenerfüllung nach dem SÜG geführten Tabellen in Word-Dateien 

sind geeignete technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) zu treffen, um 

gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 2 SÜG i. V. m. § 64 BDSG ein risikoangemessenes Schutzni-

veau zu gewährleisten. Insoweit ist durch Protokollierung, Versionierung oder sons-

tige Maßnahmen eine vollständige Nachvollziehbarkeit und personengenaue Zu-

ordnung der Zugriffs- und Änderungsmodalitäten auf die in Dateien gespeicherten, 

zu den Sicherheitsakten gehörenden Dokumente und Listen sicherzustellen. 
 

Darüber hinaus spreche ich folgende Empfehlung aus: 

 
Zur Gewährleistung der Vernichtungs- und Löschfristen ist mittels technischer oder 

organisatorischer Maßnahmen gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 2 SÜG i. V. m. § 64 BDSG ein 

geeignetes Wiedervorlagesystem sicherzustellen.  

 

II. Festgestellter Sachverhalt 

Die nachfolgenden Feststellungen beruhen auf den Antworten auf meinen im Vorlauf der 

Kontrolle zugesandten Fragenkatalog, den Erkenntnissen meiner Mitarbeitenden aus den 

Gesprächen vor Ort, der Ortsbegehung, der Aktenkontrolle, dem Abschlussgespräch sowie 

der ergänzenden Stellungnahme des BKA vom 20. Mai 2022. 

Nach Aussage des GHB waren am Stichtag 16. März 2022 8.746 Mitarbeitende im BKA si-

cherheitsüberprüft (hierin enthalten auch die Kriminalkommissaranwärter/innen (KKA) 

vor Dienstantritt). Hinzu treten 1.544 Sicherheitsüberprüfungsverfahren im Antragsstadi-

um, 1.256 Sicherheitsüberprüfungen für Fremdfirmen, sowie 1.183 ausgeschiedene, si-
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cherheitsüberprüfte Mitarbeitende des BKA und 434 ausgeschiedene, sicherheitsüberprüf-

te Mitarbeitende von Fremdfirmen (Gesamt: 13.161).  

 

Meine Kontrolle umfasste eine stichprobenartige Prüfung von 100 Sicherheitsakten, da-

runter 

 

 39 aktive Personen im Geheimschutz (32) und Sabotageschutz (7), 

 14 Antragsverfahren (davon 1 Sabotageschutz), 

 47 ausgeschiedene Personen. 

 
Zusätzlich habe ich einen Ordner mit 105 Nachberichten an das BfV betreffend die jeweili-

gen Aktenvernichtungen gesichtet. 

Es lagen 210 Widersprüche gegen die Einsichtnahme des Bundesbeauftragten für den Da-

tenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) gemäß § 36a Abs. 2 SÜG vor. Die Akten wur-

den durch das BKA ausgesondert und von einer Einsichtnahme durch BfDI ausgenommen. 

Soweit im Folgenden auf einzelne Sicherheitsakten eingegangen wird, beziehe ich mich 

auf die als Anlage beigefügte Fallliste (FL) mit der jeweiligen Ordnungsnummer. Anhand 

der FL können die Sicherheitsakten identifiziert werden, in denen ich Mängel festgestellt 

habe. Die Übersendung dieser Fallliste erfolgt aus datenschutzrechtlichen Gründen aus-

schließlich an den Datenschutzbeauftragten und Geheimschutzbeauftragten des BKA. 

1. Organisatorische Einbindung und Aufgaben des GHB 

Das BKA hat einen Mitarbeiter zum GHB bestellt. Der Posten wurde zum 15. April 2022 neu 

besetzt. Ihm stehen zwei Stellvertreter und eine Stellvertreterin zur Seite.  

Die Tätigkeit des GHB wird beim BKA hauptamtlich ausgeübt, jedoch obliegt ihm daneben 

die Leitung des Referats BdA3. Dies umfasst neben den Sachgebieten des Geheimschutzes 

auch das Sachgebiet der „Internen Ermittlungen“ bzw. deren Dienst- und Fachaufsicht. 

Dazu beraten der GHB und seine Stellvertreter/in in diversen Projekten und amtsinternen 

Arbeits- und Projektgruppen, sowohl im Bereich des Geheimschutzes als auch der internen 

Ermittlungen. 

Außerdem obliegt dem Referat BdA3 die Durchführung des sowie der 
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Aktuell wird der GHB im Bereich Geheim- und Sabotageschutz von 32 Mitarbeitenden – 

verteilt auf die Standorte Wiesbaden, Meckenheim und Berlin – unterstützt, wobei 10 Mit-

arbeitende in den VS-Registraturen eingesetzt sind. 

2. Sicherheitsüberprüfungsverfahren 

2.1. Kommunikation mit der betroffenen Person oder Dritten/Fremdfirma  

In einigen Fällen (FL ) wurden personenbezogene Daten und 

Informationen aus den jeweiligen Sicherheitsüberprüfungsverfahren (Ergebnis des Sicher-

heitsüberprüfungsverfahrens, Rückfragen zu fehlenden Angaben in der Sicherheitserklä-

rung oder die Belehrung über die Verschwiegenheitspflicht) an die private E-Mail-Adresse 

der betroffenen Person oder an Dritte, hier Fremdfirmen, ausgeleitet. Auf meine Nachfrage 

hin wurde mitgeteilt, dass die Kommunikation in derartigen Fällen unverschlüsselt erfolgt. 

In einem Fall (FL ) war der Kommunikationsweg nicht sicher verifizierbar. 

2.2. Überprüfungsverfahren außerhalb des SÜG 



 
 

  

41074/2022  

Seite 7 von 24 

  

3. Inhalt der Sicherheitsakten 

3.1. Anlass der Sicherheitsüberprüfung 

Vereinzelt (FL ) war in den Sicherheitsakten der Anlass der Sicherheitsüberprüfung 

nicht dokumentiert. 
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3.2. Personenbezogene Daten Dritter 

Mehrere Sicherheitsakten (FL  

) enthalten personenbezogene Daten unbeteiligter Dritter (überwie-

gend Namen), die nicht unkenntlich gemacht wurden. In einigen anderen Fällen waren 

personenbezogene Daten Dritter trotz vorgenommener Schwärzung noch ohne größere 

Anstrengung lesbar (FL ). 

3.3. Vorgehaltene Dokumente 

In einigen Sicherheitsakten befinden sich Dokumente, die augenscheinlich keine Erheb-

lichkeit für die sicherheitsmäßige Beurteilung der/des jeweils betroffenen Mitarbeitenden 

erkennen lassen oder Teil der Personalakte sind. Dabei handelt es sich um folgende Do-

kumente: 

- Personalbögen (FL  

)  

- Personalausweiskopie (FL ) 

- Geburts-/Heiratsurkunde (FL  

) 

- Geburtsurkunde Kind (FL ) 

- Abstammungsurkunde (FL ) 

- Scheidungsbeschluss (FL ) 

- Familienbuch (FL ) 

- Taufbescheinigung (FL ) 

- Lebenslauf (FL ) 

- Gesundheits-/Krankenkarte (FL ) 

- Arbeitsvertrag (FL ) 

- Schriftverkehr zwischen Personalabteilung und Mitarbeitenden mit Nebeninforma-

tionen zu Beförderungen, Planstelleneinweisungen oder bezüge-/tarifrechtlichen 

Änderungen, Telearbeit, Schwangerschaft/Elternzeit (FL  

). 

 

4. Vernichtung der Sicherheitsakten 

4.1. Ausscheiden aus der sicherheitsempfindlichen Tätigkeit 

Zum Teil wurde das genaue Datum des Ausscheidens der sicherheitsüberprüften Mitarbei-

ter/innen nicht ermittelt oder jedenfalls nicht aktenkundig gemacht (FL  
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). Als fristauslösendes Ereignis wurde stattdessen teil-

weise das Datum der Mitteilung seitens der personalverwaltenden Stelle zugrunde gelegt. 

4.2. Vernichtung von Sicherheitsakten 

Teilweise wurde die Vernichtungsfrist nicht korrekt ermittelt (FL ).  

In einem Fall war die Vernichtungsfrist des § 19 Abs. 2 Satz 2 SÜG zum Zeitpunkt des Kon-

trollbesuchs bereits um einen Monat verstrichen (FL ) (vgl. Beanstandung I.2.). 

Im Vorgang FL  endete das Sicherheitsüberprüfungsverfahren durch Ausscheiden aus der 

sicherheitsempfindlichen Tätigkeit erkennbar durch Entzug der Ermächtigung 1993. In 

diesem und anderen Fällen (FL ) erfolgte zwischenzeitlich 13 bis 17 Jahre lang 

keine Bearbeitung des Vorgangs mehr, obwohl bei fortdauerndem Einsatz in sicherheits-

empfindlicher Tätigkeit längst eine Aktualisierung und/oder Wiederholungsüberprüfung 

hätte stattfinden müssen (vgl. Beanstandung I.2.).  

4.3. Aufbewahrung des Nachberichts 

Der GHB teilt dem BfV im Rahmen der Nachberichtspflicht (Anlage 16 AVV-SÜG) mit, wann 

Sicherheitsakten von Mitarbeitenden beim BKA vernichtet wurden. Gleichzeitig wird eine 

Kopie der jeweiligen Mitteilung in einen hierfür angelegten Sammelordner aufgenommen 

und bis zum Ablauf des Folgejahres aufbewahrt. Die ältesten geprüften Unterlagen datie-

ren aus dem Jahr 2021. 

4.4. Wiedervorlagesystem zur Vernichtung 

Die Gültigkeit der Sicherheitsüberprüfung wird in dem vom BKA genutzten Personalver-

waltungsprogramm „EPOS“ eingetragen. Das Programm EPOS nutzt der GHB für die Wie-

dervorlage der Sicherheitsakten zum Zwecke der Aktualisierungen und Wiederholungs-

überprüfungen. Durch eine EPOS-Auswertung wird monatlich eine Liste über die erforder-

lichen Aktualisierungen erzeugt und ausgedruckt. Es folgt anhand dieser Liste die Prüfung 

der jeweiligen Sicherheitsakten im Hinblick auf anstehende Aktualisierungs- und Wieder-

holungsüberprüfungen.  

Anhand vereinzelter Vorgänge (FL ) ließ sich erkennen, dass die Aktualisie-

rungs-/Wiederholungsüberprüfungen verspätet durchgeführt worden waren. 

5. Elektronische Datenverarbeitung 
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5.1. Freitextfelder 

Der GHB führt zahlreiche EXCEL-Tabellen: 

- Liste Aktenzeichen 

- Liste zur Aktualisierung / Aufstockung Wiesbaden* 

- Liste Verbleib Si-Akte Wiesbaden* 

- Liste einfache Sicherheitsüberprüfungen Wiesbaden 

- Liste KKA 2022* 

- Liste Sicherheitsfirmen Wiesbaden* 

- SiBe-Liste – Teil A* 

- SiBe-Liste – Teil B* 

- Liste Reinigungspersonal Wiesbaden 

- Liste Dienstleister Wiesbaden* 

- Liste Widerspruch BfDI-Kontrolle Wiesbaden (wurde nicht in die Kontrolle einbezo-

gen) 

- Liste  Wiesbaden* 

- Liste Sprachmittler* 

- Liste Mahnung Sprachmittler*. 

 

Darüber hinaus existieren diverse Listen für die Standorte Meckenheim und Berlin. Diese 

wurden nicht in die Kontrolle einbezogen. 

 

Die mit „*“ markierten Listen enthalten jeweils Spalten mit Freitextfeldern („Bemerkun-

gen“, „ “). In den betreffenden Spalten wurden vereinzelt Informati-

onen zu Scheidung, Elternzeit, Krankenstand, Renteneintritt, Einbeziehung Ehegatte, Si-

cherheitsrisiken, Sensibilisierungsgesprächen oder Hinweise auf Verfahrenshindernisse 

gespeichert. 

5.2. Protokollierung 

Auf die unter II.5.1. genannten Listen haben der GHB, seine Stellvertretungen und die Mit-

arbeitenden des personellen Geheim- und Sabotageschutzes uneingeschränkte Zugriffs-

rechte. Hinsichtlich der Daten in den EXCEL-Dateien erfolgt weder eine Protokollierung 

noch eine Versionierung. 

 

III. Rechtliche Bewertung 

Gemäß §§ 36a Abs. 2 und 3, 36 SÜG ist der BfDI für die Datenschutzaufsicht bei den öffent-

lichen und nicht-öffentlichen Stellen, die Aufgaben nach dem SÜG erfüllen, zuständig. 
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Nach § 36 Abs. 1 SÜG i. V. m. § 16 Abs. 2 Satz 1 BDSG bin ich befugt, Verstöße gegen das 

BDSG oder gegen andere Datenschutzvorschriften oder sonstige Mängel bei der Verarbei-

tung oder Nutzung personenbezogener Daten gegenüber der zuständigen obersten Bun-

desbehörde zu beanstanden.  

Diese Voraussetzungen sind nach meinen Feststellungen hier erfüllt: 

 

1. Organisatorische Einbindung und Aufgaben des GHB 

Meine unter II. getroffenen Feststellungen geben Anlass zu der Vermutung, dass der GHB 

personell nicht ausreichend unterstützt wird.  

Das Sicherheitsinteresse des Staates gebietet es, dass dem GHB andere Aufgaben nur dann 

zugewiesen werden sollen, soweit diese ohne Beeinträchtigung der Aufgaben auf dem Ge-

biet der Sicherheitsüberprüfung erfüllt werden können. Zur Erfüllung seiner Aufgaben 

können ihm Mitarbeiter zugewiesen werden. Die Letztverantwortung bleibt jedoch beim 

GHB. Kann dieser seine Aufgaben nicht ausreichend erfüllen, wirkt sich dies auch nachtei-

lig auf Datenschutzrechte, wie Ansprüche auf Vernichtung und Löschung, aus.  

Nach meinem Eindruck steht dem GHB gemessen an dem vergleichsweise hohen Fallauf-

kommen (13.161 Sicherheitsakten) nicht ausreichend Personal zur Verfügung. Dies zeigt 

sich beispielsweise in dem Umstand, dass die Gesetzesnovelle von 2018, mit der alle Mit-

arbeitenden des BKA sicherheitsüberprüft sein müssen, von den Mitarbeiter/innen im Be-

reich Geheim- und Sabotageschutz auch nach 4 Jahren noch nicht vollständig umgesetzt 

werden konnte. 

Eine personelle Aufstockung am Standort Wiesbaden, alternativ eine Entlastung hinsicht-

lich der dem GHB übertragenen Aufgaben, wäre sowohl dem staatlichen Sicherheitsinte-

resse wie der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben zuträglich. Vor diesem Hinter-

grund sind künftig die organisatorischen Abläufe im BKA zu optimieren, sofern keine an-

gemessene Personalausstattung vorgehalten werden kann. 

2. Sicherheitsüberprüfungsverfahren 

2.1. Kommunikation mit der betroffenen Person oder Dritten/Fremdfirma 

Der unverschlüsselte Versand personenbezogener Daten an die private E-Mail-Adresse der 

GHB stellt einen Verstoß gegen § 36 Abs. 1 Nr. 2 SÜG i. V. m. § 64 BDSG dar. 
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Gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 2 SÜG i. V .m. § 64 BDSG hat die zuständige Stelle die erforderlichen 

technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) zur Absicherung ihrer Datenverar-

beitung zu treffen. Danach ist die zuständige Stelle zur Sicherstellung eines risikoange-

messenen Schutzniveaus mittels TOM verpflichtet. Hierbei handelt es sich um eine objek-

tive Rechtspflicht, die nicht zur Disposition der Beteiligten steht. 

Bei einer Verarbeitung personenbezogener Daten innerhalb des Netzwerks der Behörde 

unterliegen die Daten dem Schutzniveau der IT-Sicherheit des Bundes. Hier kann ein risi-

koangemessenes Schutzniveau auch im Sinne des § 64 BDSG unterstellt werden. Bei einer 

Übermittlung an die private E-Mail-Adresse der Betroffenen oder Dritter, etwa den Fremd-

firmen, wird dieser Schutz durchbrochen. Werden bei der elektronischen Kommunikation 

in signifikantem Umfang personenbezogene Daten übermittelt oder einzelne personenbe-

zogene Daten, die eines besonderen Schutzes bedürfen, bedarf es einer Verschlüsselung. 

Insbesondere bei Informationen zum Ausgang eines Sicherheitsüberprüfungsverfahrens 

oder Angaben in der Sicherheitserklärung, handelt es sich um besonders schutzbedürftige 

personenbezogene Daten.  

Künftig sind beim elektronischen Schriftverkehr außerhalb des Behördennetzwerks die 

entsprechend erforderlichen Schutzmaßnahmen zu treffen. Alternativ ist auf analoge 

Übermittlungswege zurückzugreifen. 

2.2. Überprüfungsverfahren außerhalb des SÜG 
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3. Inhalt der Sicherheitsakten 

Auch der Inhalt der Sicherheitsakten weist teilweise datenschutzrechtliche Mängel auf. 

3.1. Anlass der Sicherheitsüberprüfung 

Die Rechtmäßigkeit der Sicherheitsüberprüfung ist in den genannten Fällen nicht hinrei-

chend dokumentiert. 

Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 SÜG ist eine Person, die mit einer sicherheitsempfindlichen Tätig-

keit betraut werden soll (betroffene Person), vorher einer Sicherheitsüberprüfung zu un-

terziehen. Elementare Voraussetzung ist also, dass die betroffene Person mit einer sicher-

heitsempfindlichen Tätigkeit betraut werden „soll“. Das bedeutet, dass sie nach den inter-

nen Planungen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit ausü-

ben wird (Denneborg SÜG § 1 Rn. 3; Warg in Schenke/Graulich/Ruthig SÜG § 2 Rn. 4). Dabei 

wird im Regelfall ein enger zeitlicher Zusammenhang in dem Sinne vorausgesetzt, dass die 

Tätigkeit unmittelbar nach dem positiven Abschluss des Sicherheitsüberprüfungsverfah-

rens übertragen wird. Eine Sicherheitsüberprüfung „auf Vorrat“ ist unzulässig (BVerwG 

26. 10. 2017 - 1 WB 20/17; BVerwG 8. 9. 2017 - 1 WDS-VR 4/17). 
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Durch das Gesetz zur Neustrukturierung des BKAG wurde zwar in § 68 BKAG geregelt, dass 

für alle Personen, die für das BKA tätig werden sollen, die einfache Sicherheitsüberprüfung 

nach dem SÜG durchzuführen ist. Jeder Mitarbeiter im BKA übt nun seit Inkrafttreten des 

Gesetzes zum 25. Mai 2018 nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 SÜG eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit 

aus und muss sicherheitsüberprüft sein. Es reicht also die Absicht aus, die betroffene Per-

son für das BKA tätig werden zu lassen.  

Dies gilt aber zum einen nur bei der einfachen Sicherheitsüberprüfung. § 68 BKAG findet 

keine Anwendung, wenn eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit im engeren Sinne des SÜG 

(§ 1 Abs. 2 Nr. 1-3 SÜG) ausgeübt wird. 

Zum anderen ersetzt § 68 BKAG nicht die Entscheidung, wer für das BKA tätig werden soll 

und welcher Überprüfungsgrad für die Tätigkeit erforderlich ist. Die Dokumentation der 

Personalauswahl erfolgt im Falle des Eigenpersonals regelmäßig durch die Einstellungs-

mitteilung der personalverwaltenden Stelle und in den Fällen des Fremdpersonals oder 

der Sprachmittler/innen durch entsprechende Aufträge zur Einleitung der Sicherheits-

überprüfungsverfahren seitens der Fachabteilungen des BKA. In den genannten Fallakten 

fehlte eine entsprechende Dokumentation jedoch. So war beispielsweise nicht erkennbar, 

ob die/der betreffende Sprachmittler/in erstmalig (FL ) bzw. für weitere Aufträge (FL ) 

eingesetzt werden soll. Die Tatsache, dass die Sprachmittler/innen teilweise (so auch in FL 

) nicht (mehr) in die Sicherheitsüberprüfungen einwilligen, schlicht auf entsprechende 

Anschreiben gar nicht mehr reagieren, spricht eher dafür, dass kein aktuelles Vertragsver-

hältnis mit den Betroffenen bestand und die Sicherheitsüberprüfungen lediglich auf Vorrat 

durchgeführt  wurden.  

Ich bitte um Prüfung und künftige Beachtung, um Sicherheitsüberprüfungen auf Vorrat 

vorzubeugen. 

3.2. Personenbezogene Daten Dritter 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten unbeteiligter Dritter stellt in den genann-

ten Fällen einen unzulässigen Eingriff in deren Grundrecht auf informationelle Selbstbe-

stimmung gemäß Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG dar.  

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten bedarf es stets einer Rechtsgrundlage. An 

einer solchen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unbeteilig-

ter Dritter fehlt es im SÜG. Unbeteiligt sind Dritte dann, wenn die personenbezogenen Da-

ten dieser Personen für den Zweck der Sicherheitsüberprüfung nicht erforderlich sind. 

Demnach ist die Verarbeitung rechtswidrig. Alle personenbezogenen Daten unbeteiligter 
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Dritter sind aus den Sicherheitsakten unverzüglich zu entfernen oder zu schwärzen. Die 

gewählte Form der Schwärzung sollte zwingend auch zu einer dauerhaften und vollständi-

gen Unkenntlichkeit der personenbezogenen Daten Dritter führen. Dies betrifft mindes-

tens die oben unter Ziff. II.2.1. genannten Vorgänge. 

3.3. Vorgehaltene Dokumente  

Das Vorhalten der unter Ziff. II.3.3. genannten Dokumente im vorliegenden Umfang ist 

nach Aktenlage in den jeweiligen Fällen als nicht erforderlich anzusehen und somit unzu-

lässig.  

Gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 SÜG sind Informationen über die persönlichen, dienstlichen und 

arbeitsrechtlichen Verhältnisse der Personen, die mit einer sicherheitsempfindlichen Tä-

tigkeit befasst sind, zur Sicherheitsakte zu nehmen, soweit sie für die sicherheitsmäßige 

Beurteilung erheblich sind. Ergänzt wird dies durch § 18 Abs. 2 Satz 2 SÜG, der eine bei-

spielhafte Aufzählung von zulässigen Dokumenten enthält. Die Dokumente, die zur Sicher-

heitsakte genommen werden dürfen, sind nicht abschließend aufgezählt. Dem GHB steht 

hierbei ein Beurteilungsspielraum zu. Begrenzt ist dieser dadurch, dass die jeweiligen Do-

kumente für die sicherheitsmäßige Beurteilung erheblich sein müssen. Dies ist der Fall, 

wenn die einzelnen Dokumente für eine nachvollziehbare Dokumentation der durchge-

führten Bearbeitungs- und Verfahrensschritte erforderlich sind. Im Einzelfall kann dabei 

eine Begründung, warum das einzelne Dokument zur Sicherheitsakte genommen worden 

ist, erforderlich sein. 

Kopien von Personalbögen, Geburts-/Heiratsurkunden, Scheidungsbeschlüssen, Lebens-

läufen, Arbeitsverträgen sowie sämtliche Kommunikation zwischen Personalstelle und 

betroffener Person betreffend Beförderungen, Planstelleneinweisungen, Telearbeit, Mut-

terschutz, bezüge- oder tarifrechtliche Änderungen sind im Regelfall Teil der Personalakte.  

Insoweit hat der GHB gemäß § 13 Abs. 6 Satz 3 SÜG das Recht, Teile der Personalakte zum 

Abgleich mit der Sicherheitserklärung einzusehen. So kann er überprüfen, ob die Sicher-

heitserklärung vollständig und richtig ausgefüllt wurde. Eine Aufnahme der Personalakte 

in die Sicherheitsakte sieht das SÜG gerade nicht vor. Sie ist aufgrund des bestehenden 

Einsichtsrechts auch nicht erforderlich. Eine doppelte Datenhaltung ist unzulässig. Ohne 

besonderen Grund ist deshalb die Aufnahme von Dokumenten, die typischerweise in der 

Personalakte enthalten sind, in die Sicherheitsakte nicht erforderlich und damit unzuläs-

sig. Sollte dennoch ausnahmsweise eine Veraktung erforderlich sein, so sind die perso-

nenbezogenen Daten, die nicht erhoben werden dürfen, unkenntlich zu machen. Die Auf-

nahme der Kopie ist außerdem zu begründen.  
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Hinsichtlich der übrigen vorgehaltenen Unterlagen (Krankenkarte, Familienbuch, Ab-

stammungsurkunden, Taufbescheinigung, Geburtsurkunden, Personalausweiskopien, 

etc.) ist die Erforderlichkeit der Veraktung zur sicherheitsmäßigen Beurteilung nicht au-

genscheinlich. Derartige Dokumente sind ohne weitere Begründung nicht zur Sicherheits-

akte zu nehmen. Dies gilt unabhängig davon, ob die betroffene Person diese Unterlagen 

freiwillig eingereicht hat.  

Personalausweiskopien enthalten beispielsweise mehr personenbezogene Daten als im 

Rahmen der Sicherheitsüberprüfung erhoben werden dürfen. Ist ein Abgleich erforderlich, 

so reicht für gewöhnlich die Vorlage durch die betroffene Person aus.  

Die betreffenden Unterlagen sind mit einem Vermerk zu versehen, aus dem ihre Herkunft 

und gegebenenfalls die Notwendigkeit der Veraktung hervorgeht bzw. ansonsten zu ent-

fernen. 

Dazu habe ich „Hinweise zu den datenschutzrechtlichen Anforderungen bei der Führung 

von Sicherheitsakten im Sicherheitsüberprüfungsverfahren (Stand 14.02.2022)" unter fol-

gendem Link veröffentlicht: www.bfdi.bund.de/arbeitshilfe-sicherheitsakte.  

4. Vernichtung der Sicherheitsakten 

Weitere datenschutzrechtliche Verstöße betreffen die Vernichtung der Sicherheitsakten. 

4.1. Ausscheiden aus der sicherheitsempfindlichen Tätigkeit 

In die Sicherheitsakte sind nach § 18 Abs. 1 SÜG alle die Sicherheitsüberprüfung betreffen-

den Informationen aufzunehmen. Dies umfasst die Dokumentation aller Bearbeitungs- 

und Verfahrensschritte. 

Das Ausscheiden einer sicherheitsüberprüften Person aus der sicherheitsempfindlichen 

Tätigkeit stellt das fristauslösende Ereignis nach § 19 Abs. 2 Satz 2 SÜG für die Vernichtung 

der Sicherheitsakte dar. Der Zeitpunkt ist deshalb stets tagesgenau zu ermitteln und in der 

Sicherheitsakte zu dokumentieren.  

Bei Personen, die aus einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit ausscheiden, ist also nach 

dem Wortlaut des Gesetzes nicht auf den Zeitpunkt der Kenntnisnahme der zuständigen 

Stelle abzustellen, sondern auf den Zeitpunkt des Ausscheidens aus der sicherheitsemp-

findlichen Tätigkeit selbst.  
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Das Datum der Kenntniserlangung ist nur in den Fällen des § 19 Abs. 2 Satz 1 SÜG fristaus-

lösendes Ereignis, nämlich beim Ausscheiden von Beschäftigten, für die eine Sicherheits-

überprüfung zwar eingeleitet (ggf. auch abgeschlossen) wurde, die aber keine sicherheits-

empfindliche Tätigkeit ausgeübt haben. 

Die Löschfristen sind in den jeweiligen Fällen zu korrigieren, um die entsprechend drohen-

den Verstöße abzuwenden. Dies setzt voraus, dass das Datum des Ausscheidens (nach-) 

ermittelt wird. In den Fällen, in denen eine Vernichtung bereits überfällig sein sollte, ist 

diese umgehend zu veranlassen. 

4.2. Vernichtung von Sicherheitsakten 

Durch das nicht oder nicht rechtzeitige Vernichten von Sicherheitsakten wird gegen § 19 

Abs. 2 SÜG verstoßen. 

Gemäß § 19 Abs. 2 SÜG sind die Unterlagen über die Sicherheitsüberprüfung bei der zu-

ständigen Stelle innerhalb eines Jahres zu vernichten, wenn bekannt wird, dass die be-

troffene Person keine sicherheitsempfindliche Tätigkeit aufgenommen hat. Im Übrigen 

sind die Unterlagen über die Sicherheitsüberprüfung bei der zuständigen Stelle fünf Jahre 

nach dem Ausscheiden der betroffenen Person aus der sicherheitsempfindlichen Tätigkeit 

zu vernichten, § 19 Abs. 2 Satz 2 SÜG. 

In den Vorgängen FL  erfolgte über einen erheblichen Zeitraum zwischen 13 

bis 17 Jahren keine Vorgangsbearbeitung mehr. Es muss daher von einem zwischenzeitli-

chen Ausscheiden der Personen aus der sicherheitsempfindlichen Tätigkeit ausgegangen 

werden. In diesen Fällen hätte inzwischen längst die Vernichtung der Alt-Unterlagen über 

die damalige Sicherheitsüberprüfung erfolgen müssen.  

Anhaltspunkte für den Ausnahmetatbestand des § 19 Abs. 2 Satz 3 SÜG waren nicht er-

kennbar, obwohl die Personen nach den Jahren erneut einer Sicherheitsüberprüfung un-

terzogen wurden.  

Das BKA kann sich insbesondere nicht auf den Ausnahmetatbestand des § 19 Abs. 2 Satz 3 

Ziff. 3 SÜG berufen. Danach entfällt die Vernichtungspflicht, falls beabsichtigt ist, der be-

troffenen Person in absehbarer Zeit erneut eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit zuzu-

weisen, zu übertragen oder sie dazu zu ermächtigen. „Beabsichtigt“ bedeutet, dass im Ein-

zelfall entweder konkret oder aber mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen ist, 

dass der betroffenen Person erneut eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit zugewiesen 

werden soll. Die Beurteilung obliegt der zuständigen Stelle, die auch ihr Interesse an einer 
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flexiblen Personaleinsatzplanung bei sicherheitsempfindlichen Tätigkeiten berücksichti-

gen kann. Durch die verlängerte Aufbewahrung wird die betroffene Person vor einer erneu-

ten Erhebung personenbezogener Daten und Maßnahmen nach § 12 SÜG geschützt (BT-

Drs. 18/11281, S. 87). 

Durch § 68 BKAG bedarf es der Absicht zur Betrauung mit einer sicherheitsempfindlichen 

Tätigkeit nach § 2 Abs. 1 Satz 1 SÜG nicht mehr explizit, da seither jeder Mitarbeitende im 

BKA sicherheitsüberprüft sein muss. § 68 BKAG trat erstmals am 25. Mai 2018 in Kraft. Die 

in Rede stehenden Zeiträume (Ende 90er Jahre bis 2008) der benannten Fallakten FL  

 liegen jedoch weit vor der Gesetzesänderung. 

Ich bitte um Vernichtung dieser „Altunterlagen“  (vgl. Beanstandung I.2.). 

Auch in den Fällen von externen Mitarbeitenden (Fremdfirmen, Sprachmittlern/innen) 

muss zum Zeitpunkt der Vernichtung erkennbar sein bzw. dokumentiert werden, ob in 

absehbarer Zeit beabsichtigt ist, die betroffene Person erneut mit einer sicherheitsemp-

findlichen Tätigkeit zu betrauen, damit ein weiteres Vorhalten der Unterlagen gerechtfer-

tigt ist. Ausreichend wäre am Beispiel der Sprachmittler/innen etwa ein Vermerk über die 

Vertragsdauer der Rahmenverträge oder ein konkreter Auftrag/Einsatz. Ich bitte um künf-

tige Beachtung.  

Im Fall FL  hätte die Vernichtung aufgrund Verstreichens der Vernichtungsfristen nach 

§ 19 Abs. 2 SÜG bereits am 13. April 2022 erfolgen müssen (vgl. Beanstandung I.2.). Ich 

bitte um unverzügliche Vernichtung der Sicherheitsakte.  

4.3. Aufbewahrung des Nachberichts 

Mit dem Ablauf der Vernichtungs-/Löschfristen für die Sicherheitsakte erlischt auch die 

Rechtsgrundlage für die Vorhaltung etwaiger personenbezogener Daten und Informatio-

nen zu der betreffenden Akte. Eine Aufbewahrung der Nachberichte ist daher künftig zu 

unterlassen. Die noch vorhandenen Nachberichte in den Sammelordnern sind unverzüg-

lich zu vernichten.  

4.4. Wiedervorlagesystem zur Vernichtung 

Eine zulässige Datenverarbeitung in der Sicherheitsakte erfordert zwingend eine weitere 

Bearbeitung des Verfahrens, da andernfalls nicht festgestellt werden kann, ob die Daten 

einer weiteren Vorhaltung bedürfen. Es besteht die Gefahr, dass die Vernichtungs- und 

Löschfristen der §§ 19 Abs. 2 und 22 Abs. 2 SÜG nicht eingehalten werden, da ohne ord-
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nungsgemäße Verfahrensbetreibung auch keine fristauslösenden Ereignisse festgestellt 

werden können. Daher empfiehlt sich eine regelmäßige Wiedervorlage. 

Theoretisch ist das vom BKA geschilderte Verfahren via EPOS zur Wiedervorlage der Si-

cherheitsakten geeignet. Ich habe im Rahmen meiner Kontrolle auch nicht festgestellt, 

dass die von EPOS ausgeworfene Ergebnisliste lückenhaft ist.  

Gleichwohl beurteile ich die Verfahrensweise in der Praxis als sehr fehleranfällig, was sich 

anhand der genannten Fälle belegen lässt, in denen bspw. Aktualisierungen oder Wieder-

holungsüberprüfungen nicht rechtzeitig durchgeführt wurden.  

In Ausübung meiner Beratungsfunktion gebe ich den folgenden Hinweis: Gemäß § 36 Abs. 

1 Nr. 2 SÜG i. V. m. § 64 BDSG sind geeignete technische oder organisatorische Maßnah-

men zur Sicherstellung einer zuverlässigen Wiedervorlage zu treffen. Die Wiedervorlage in 

der vom BKA praktizierten Form erfordert ein gezieltes Suchen/Filtern durch die/den zu-

ständige/n Mitarbeiter/in. Wird nicht konkret nach einer Akte gesucht oder fällt ein Vor-

gang nicht in den frei wählbaren, gefilterten Zeitraum, bleibt der Vorgang unberücksich-

tigt. Es besteht offenbar kein Sicherungsmechanismus oder Automatismus, der Vorgänge 

zu einem vorher festgelegten Datum (Wiedervorlagedatum/Fristenkontrolle) in die Ergeb-

nisliste auswirft. Dies birgt aus meiner Sicht unter Berücksichtigung der erheblichen Ar-

beitsüberlastung im BKA und der bestehenden Personalunterdeckung eine Gefahr von 

Datenschutzverstößen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass drei Monate nach dem Aus-

tritt einer Person bzw. nach Rückzug der Zusage einer Neueinstellung Daten aus EPOS in 

die sogenannten Rumpfdaten überführt werden. Informationen zu den Sicherheitsüber-

prüfungen werden hierbei nicht in die Rumpfdaten übertragen. Die Informationen stehen 

dem personellen Geheimschutz in EPOS dann also schon nicht mehr zur Verfügung. Hinzu 

kommt, dass die Mitarbeitenden des GHB einen festen, ihnen zugewiesenen Datenbestand 

(sortiert nach Anfangsbuchstaben der Nachnamen der sicherheitsüberprüften Personen) 

haben. Eine gegenseitige Kontrolle erfolgt nicht. Im Vertretungsfall besteht unter Umstän-

den die Gefahr, dass Zeiträume ungeprüft bleiben, weil die Stellvertretung dann nicht 

weiß, welche Zeiträume zuletzt gefiltert wurden.  

Abgesehen von drohenden Sicherheitsrisiken wegen versäumter Aktualisierungen oder 

Wiederholungsüberprüfungen drohen vor allem Verstöße gegen Vernichtungs- und Lösch-

fristen. 

Ich empfehle daher die Optimierung der bestehenden Verfahrensweise bei der Wiedervor-

lage. 
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5. Elektronische Aktenführung und Vorgangsverwaltung 

Die elektronische Datenverarbeitung weist vereinzelte Mängel auf.  

5.1. Freitextfelder 

Nach § 20 Abs. 1 SÜG darf die zuständige Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem 

Gesetz die in § 13 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 genannten personenbezogenen Daten, ihre Akten-

fundstelle und die der mitwirkenden Behörde sowie die Beschäftigungsstelle, Verfügungen 

zur Bearbeitung des Vorganges und beteiligte Behörden in Dateien speichern, verändern 

und nutzen. 

Freitextfelder sind zulässig, bergen aber grundsätzlich die Gefahr der unzulässigen Daten-

speicherung. Die in den betreffenden Spalten vorgefundenen Informationen zu Scheidung, 

Elternzeit, Krankenstand, Renteneintritt, Einbeziehung Ehegatte, Sicherheitsrisiko, Sensi-

bilisierungsgespräche oder Hinweise auf Verfahrenshindernisse sind von § 20 Abs. 1 SÜG 

nicht gedeckt. Sie sind folglich nach § 22 Abs. 2 S. 3 SÜG in allen Tabellenbeständen zu 

löschen und künftig nicht mehr aufzunehmen.  

Die Speicherung von „ “ ist von § 20 Abs. 1 SÜG generell nicht abge-

deckt. Deshalb empfehle ich, entsprechend bezeichnete Freitextfelder aus Dateien, die der 

Aufgabenerfüllung nach dem SÜG dienen, gänzlich zu entfernen. 

5.2. Protokollierung 

Wie bereits unter Ziffer III.2.1. beschrieben, ist die zuständige Stelle zur Sicherstellung ei-

nes risikoangemessenen Schutzniveaus mittels TOM verpflichtet. Diese Verpflichtung wird 

durch bestimmte Gewährleistungsziele (§ 64 Abs. 2 BDSG) und bestimmte erforderliche 

Kontrollmaßnahmen (§ 64 Abs. 3 Nr. 6 BDSG) konkretisiert. Zu den Kontrollmaßnahmen 

gehören unter anderem eine Zugriffskontrolle (§ 64 Abs. 3 Nr. 5 BDSG), eine Übertragungs-

kontrolle (§ 64 Abs. 3 Nr. 6 BDSG) und eine Eingabekontrolle (§ 64 Abs. 3 Nr. 7 BDSG). Diese 

Kontrollmaßnahmen dienen der Nachverfolgbarkeit des Werdegangs eines bestimmten 

Datums von seiner Erhebung bis zur Löschung (Transparenz für die verantwortliche Stelle, 

Betroffene und Datenschutzaufsicht). 

Im Falle der Verwendung von EXCEL-Tabellen zum Zwecke der Vorgangsverwaltung bedarf 

es regelmäßig der Protokollierung folgender Aktivitäten: Abfrage / Lesen von Daten, Erhe-

bung / Eingabe, Veränderung, Löschung. 
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Ist eine Protokollierung der Transaktionen Eingabe, Veränderung und Löschung (Eingabe-

kontrolle) nicht möglich, ist zur Kompensation mindestens eine Versionierung des Origi-

naldatenbestandes sowie ein angemessener Passwortschutz für schreibenden / lesenden 

Zugriff mit ergänzender manueller Dokumentation (Wer kannte wann das Passwort?) er-

forderlich. 

Ist eine Protokollierung der Transaktion Abfrage / Lesen von Daten nicht möglich, ist durch 

andere TOM eine vollständige Nachvollziehbarkeit und personengenaue Zuordnung ent-

sprechender Aktivitäten sicherzustellen (z.B. Zugriff nur im Vier-Augen-Prinzip und mit 

Dokumentation der Zugriffe, über Anwesenheitsprotokolle oder andere Login-Daten). 

Vorliegend erfolgt keine Protokollierung. Der GHB und alle ihm unterstellten Mitarbeiten-

den haben Zugriff auf die EXCEL-Listen. Die Zugangsberechtigung ist durch den passwort-

geschützten Zugang zum Arbeitsplatz der jeweiligen Mitarbeitenden geregelt. Eine geson-

derte Passwortverwaltung für die jeweiligen Dateien wird dementsprechend nicht benö-

tigt. Auch lesende Zugriffe durch andere Personen sind ausgeschlossen. 

Allerdings bedarf es zusätzlich zur Zugriffsbeschränkung und zur Kompensation der feh-

lenden Protokollierung mindestens einer Versionierung des Originaldatenbestandes. Eine 

solche Versionierung ist nach Angabe des GHB nicht vorhanden und sollte in angemesse-

ner Zeit eingerichtet werden.  

Dazu habe ich „Hinweise zu den datenschutzrechtlichen Anforderungen an die Protokollie-

rung bei Datenverarbeitungen in Sicherheitsüberprüfungsverfahren (Stand 20.11.2021)" 

unter folgendem Link veröffentlicht: www.bfdi.bund.de/arbeitshilfen-protokollierung-

sueg.  

IV. Fazit 

Bei meiner Kontrolle habe ich einige, zum Teil nicht unerhebliche, Mängel bei der Gewähr-

leistung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen des SÜG festgestellt. 

Nach Ausübung meines pflichtgemäßen Ermessens beanstande ich  

 sowie das Vorhalten von Sicherheitsakten über die gesetz-

lichen Vernichtungsfristen hinaus. Diese Verstöße gegen die datenschutzrechtlichen Best-

immungen bei der Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen bewerte ich als besonders 

gravierend. Dies im Falle von Ziffer 1.1., 
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 Und im Fall von Ziffer 1.2., weil es sich nicht nur um einen Einzelfall 

handelte und zudem die gesetzlichen Löschfristen teilweise über viele Jahre überschritten 

wurden. Die Verstöße gegen die Vernichtung irreversibel sind. 

Von weiteren Beanstandungen gemäß § 16 Abs. 2 BDSG sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt 

ab, behalte mir diese jedoch ausdrücklich vor, wenn die festgestellten Mängel in angemes-

sener Frist nicht beseitigt werden und keine Maßnahmen ergriffen werden, um vergleich-

bare Verstöße in Zukunft zu vermeiden. Dem liegen folgende Erwägungen zu Grunde: 

Ich habe berücksichtigt, dass das BKA mit der Einführung des § 68 BKAG mit einer Masse an 

Neuüberprüfungen nach dem SÜG belastet ist und dabei über vergleichsweise wenig Per-

sonal verfügt. Außerdem habe ich berücksichtigt, dass der GHB erst seit dem 15. April 2022 

das Amt übernommen hat. Zudem zeigte sich das BKA äußerst kooperativ und signalisier-

te, meine Hinweise und Empfehlungen anzunehmen und künftig umzusetzen. Die Mängel 

unter Ziffer I.3.- 10. können direkt abgestellt werden.  

V. Aufforderung zur Stellungnahme gem. § 16 Abs. 2 Satz 1 BDSG 

Das Bundesministerium des Inneren und für Heimat wird hiermit gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 

BDSG aufgefordert,   

innerhalb eines Monats ab Zugang dieses Berichts 

Stellung zu nehmen. 

Ich möchte darum bitten, in der Stellungnahme gemäß § 16 Abs. 2 Satz 3 BDSG auch dar-

zustellen, ob und welche Maßnahmen aufgrund meiner Feststellungen getroffen worden 

sind. 

Außerdem bitte ich das BKA um Beseitigung der festgestellten Mängel  

innerhalb von drei Monaten ab Zugang dieses Berichts. 

VI. Hinweis zur Veröffentlichung 

Erlauben Sie mir abschließend noch den folgenden Hinweis: 
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Der BfDI strebt ein modernes Informationsmanagement zwischen Bürger und Staat an, das 

eine Begegnung auf Augenhöhe ermöglichen soll. In Verfolgung dieses Ziels werden Kon-

trollberichte und/oder die jeweiligen Bescheide im rechtlich zulässigen Rahmen veröffent-

licht. Sofern die kontrollierte Stelle dies wünscht, wird auch deren Stellungnahme veröf-

fentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt ca. einen Monat nach Übersendung des Kontrollbe-

richts. 

Sofern der Kontrollbericht bzw. die Stellungnahme der kontrollierten Stelle Namen einzel-

ner natürlicher Personen enthalten, schwärzt der BfDI diese vor der Veröffentlichung. Das 

Gleiche gilt für eventuell ausgewiesene Geschäftszeichen der geprüften Akten. Die Fallliste, 

die dem hiesigen Kontrollbericht als Anlage beigefügt ist, wird ebenfalls nicht veröffent-

licht. Im vorliegenden Fall werden außerdem entsprechend dem Gedanken des § 3 Nr. 1 c 

des Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes (IFG) alle Ausführungen  

 geschwärzt. 

Sofern Bedenken gegen die geplante Veröffentlichung bestehen oder zusätzliche Schwär-

zungen für erforderlich gehalten werden, bitte ich, mir dies ggf. unter Angabe der zusätz-

lich zu schwärzenden Passagen innerhalb von vier Wochen ab Zugang dieses Berichts 

mitzuteilen. 

Über eine eventuelle Pflicht zur Herausgabe nach den Regelungen des IFG ist im Einzelfall 

gesondert zu entscheiden. 

 

Mit freundlichen Grüßen  
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